
      
  Firma:   

Ingenieurbüro  
Christoph Hertin 

Betriebsanweisung 
Datum:    
 
29.01.2017 

  
    
     
  Arbeitsbereich:   

Hof 
Tätigkeit:   Fahrzeuge  entladen,  
                  Fahrzeuge beladen 

Unterschrift:   

  
    
    

  BEZEICHNUNG   
  Gabelstapler   
    
  Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Gabelstaplern   

  GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT   

  

 

 
 

 
▪ Gefahr durch herabstürzende Last! 
▪ Gefahr durch Umsturz! 
▪ Gefahr durch Lärm und Vibrationen! 
▪ Gefahr durch Abgase bei Maschinen mit Verbrennungsmotoren! 
▪ Gefahr durch von der Ladung her eingeschränkte Sicht! 
▪ Gefahr durch Ausrutschen beim Auf- und Absteigen! 

 

 
  

  SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN   

  

 

 
 

 

Fußschutz:  
Gehörschutz:  

Sicherheitsschuhe tragen! 
Bei mehr als 80 dB(A)  Gehörschutz tragen! 

 

 

  

Verhaltensweise:  
▪ Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bedient werden! 
▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet werden! 
▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist verboten! 
▪ Auf- und Abspringen während der Fahrt verboten!  
▪ Nur mit Fahrerrückhaltesystem (Sitzgurt) fahren! 
▪ Bei Umsturzgefahr auf Fahrerplatz verweilen! 
▪ Mit angepasster Geschwindigkeit  auf zugelassenen Wegen fahren! 
▪ Last immer möglichst nahe am Gabelrücken aufnehmen und in tiefster Stellung verfahren! 
▪ Zugelassene Höchstlast nicht überschreiten! 
▪ Bei eingeschränkter Sicht: rückwärts fahren oder sich einweisen lassen! 
▪ Beim Einsatz von Arbeitskörben müssen diese befestigt sein und das Fahren mit Personen in dem  
  Arbeitskorb ist verboten! 
▪ Maschinen mit Verbrennungsmotoren nur in ausreichend  be- und entlüfteten Räumen verwenden! 
▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern, Lastaufnahme absenken! 
▪ Funktions- und Sichtkontrolle sowie Verkehrsicherheit vor Fahrantritt prüfen! 
▪ Feuerlöscher (min. 2kg) mitführen! 
▪ Beim Betanken nicht rauchen! 

  VERHALTEN BEI STÖRUNGEN   

  

 Brand:  
Störung: 
 

▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr! 
▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen! 
▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen  
  und abwarten bis Motor im Stillstand sind, Lastaufnahme absenken! 
▪ Erst nach Beseitigung der Störung durch Sachkundigen weiterarbeiten! 

 

  

  VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112   

  

 

 

 
▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! 
▪ Rettungswagen/Arzt rufen! 
▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! 
 
Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. 

 

  

  INSTANDHALTUNG   

  

 

 
▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! 
▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! 
▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! 
  

 

  

 FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG  

 
 

 
▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! 
▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! 

 

 
     
 


